
Informationen
zum Übergang von der 
Kindertageseinrichtung 

(Kita)  in die 
Grundschule



• Die Zusammenarbeit von Kita und Grundschule

• Ist Ihr Kind „startklar“? Allgemeine Voraussetzungen zum 
Schulstart

• Die Anmeldung in der Grundschule 

• Die Betreuung nach Unterrichtsschluss/ OGS

• Antworten auf häufige Fragen (FAQ)

Sie finden auf den nächsten Seiten folgende 
Informationen:



Die Zusammenarbeit von Kita und Grundschule

Es ist gemeinsames Ziel von  Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, Kindern 
eine erfolgreiche Teilnahme am Schulleben zu ermöglichen. 
Hierfür bekommt Ihr Kind die individuell bestmögliche Förderung.

Die Einrichtungen in Recklinghausen arbeiten Hand in Hand um 
dieses Ziel zu erreichen.



Die Zusammenarbeit von Kita und Grundschule

Dies passiert z.B. in Form von Hospitationen in der jeweils anderen 
Einrichtung, gemeinsamen Projekten sowie regelmäßigem 
Austausch - auch nach der Einschulung, wenn die Eltern 
einverstanden sind.

Dieser Bildungspakt der Recklinghäuser Kitas und Grundschulen  
wurde bereits 2010 mit der „Recklinghäuser Bildungsvereinbarung“ 
auf den Weg gebracht.



Die Zusammenarbeit von Kita und Grundschule

Übergangsbogen Kita

Um die individuelle Förderung von Beginn an gut begleiten zu 
können, wird Ihnen vor dem Anmeldegespräch in der Schule 
durch Ihre Kita im persönlichen Gespräch ein Übergangsbogen 
übergeben. Damit wird in Zusammenarbeit der Fachkräfte aus 
Kita und Schule der individuelle Blick auf Ihr Kind, in den letzten 
Monaten der Kita Zeit,  geschärft. Um den Übergang Ihres Kindes 
in die Grundschule gut vorzubereiten, werden Ihnen nach Bedarf 
Unterstützungs- und Hilfsangebote vorgeschlagen.
Bringen Sie bitte den Übergangsbogen bei der Schulanmeldung mit zur Grundschule.



Ist Ihr Kind startklar? 
Allgemeine Voraussetzungen

Auf den nächsten Seiten finden Sie Faktoren, die den Schulerfolg 
Ihres Kindes beeinflussen können und Hinweise, wie Sie Ihr Kind 
weiterhin gut auf die Schule vorbereiten und unterstützen 
können.

Das Erlernen bestimmter Fähigkeiten und Fertigkeiten erleichtert 
Ihrem Kind den Einstieg in die Schule.
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Startklar?



So kann Ihr Kind Feinmotorik üben:

 Ihr Kind soll malen!

 Ihr Kind soll  ausschneiden, auf der Linie schneiden!

 Ihr Kind soll die Schleife binden!

 Ihr Kind soll den Reißverschluss auf und zu machen können!

 Ihr Kind soll Perlen auffädeln!

 Ihr Kind soll mit Legos bauen!

 Ihr Kind soll Papierflieger basteln!

 Lassen Sie Ihr Kind im Haushalt helfen, Gemüse zuschneiden!

Motorik



Grobmotorik - So können Sie Ihrem Kind helfen: 

 Üben Sie mir Ihrem Kind auf einem Bein zu hüpfen.

 Üben Sie mit Ihrem Kind Roller und / oder Fahrrad fahren!

 Begleiten Sie Ihr Kind durch Bewegung im Alltag:

 Springen

 Balancieren

 Laufen und Rennen 

 Lassen Sie Ihr Kind Treppen laufen!

 Üben Sie mit Ihrem Kind Ball spielen!

Motorik



Verhalten in der Gruppe – Was Sie tun können:

 Lassen Sie Ihr Kind Streit selber lösen!

 Ermutigen Sie Ihr Kind, Gefühle zu benennen!

 Machen Sie eine Mitgliedschaft im Verein möglich!

 Üben Sie mit Ihrem Kind Regeln! Daran soll Ihr Kind (und Sie) 
sich halten!

 Auch Ihr Kind hat das Recht „nein“ zu sagen.

 Ihr Kind darf auch mal Frust haben!

Soziale

Kompetenz



Selbständigkeit – Lassen Sie los:

 Lassen Sie Ihr Kind bei Freunden übernachten!

 Lassen Sie Ihr Kind Aufgaben und kleine Einkäufe erledigen!

 Lassen Sie Ihr Kind selbst entscheiden was es anzieht (Wetter)!

 Lassen Sie Ihr Kind ohne Hilfe auf die Toilette gehen!

Es soll den Popo selbst abputzen!

 Lassen Sie Ihr Kind bekannte Wege alleine gehen!

 Ihr Kind soll die Nase alleine putzen!

 Lassen Sie Ihr Kind für sich selbst sprechen: 

Ich möchte. Ich weiß. Ich kann.

Umgang

mit

Aufgaben



Sprache und Kommunikation – Was Sie tun können:

 Unterstützen Sie Ihr Kind Deutsch zu lernen!

 Halten Sie Blickkontakt  zu Ihrem Kind! Sprechen Sie langsam!

 Hören Sie zu solange Ihr Kind spricht!

 Begleiten Sie Ihr Tun mit Worten!

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Erlebnisse!

 Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche mit Ihrem Kind!

 Schauen Sie sich mit Ihrem Kind regelmäßig Bilderbücher an!

Elementares

Wissen



Kognitive Entwicklung und Wissen – Was Sie tun können:

 Fördern Sie den Bewegungsdrang Ihres Kindes!

 Betrachten Sie Bilderbücher mit Ihrem Kind!

 Erfinden Sie Geschichten.

 Stellen Sie Fragen.

 Erzählen Sie, lassen Sie Ihr Kind erzählen.

 Spielen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind:

 Brettspiele, Memory

 Würfelspiele

 Puzzle

 Ihr Kind soll seinen Namen kennen (Vorname + Nachnahme)

 Ihr Kind soll Aufgaben verstehen und machen!

Wahrnehmung



Schulärztliche Untersuchung

• Die Schulärztliche Untersuchung findet im Kreishaus, im 
Gesundheitsamt statt.

• Der Einladungstermin ist abhängig vom Geburtsdatum des 
Kindes.

• Der Termin kann darum sehr nah am Einschulungsgstermin
liegen.

Gesundheitliche

Voraussetzungen



Die Anmeldung in der Grundschule

• Ihr Kind wird in dem Jahr schulpflichtig, in dem es bis zum 
30.09. sechs Jahre alt wird.

• Wenn Ihr Kind vorzeitig eingeschult werden soll, sprechen Sie 
bitte mit der Schule Ihrer Wahl.



Die Anmeldung in der Grundschule

• Geben Sie die Anmeldungen bis zum 11.09.2020 an der 
Schule ab.

• Sie können Ihr Kind an jeder Schule Ihrer Wahl anmelden.

• Eine Ablehnung ist möglich, wenn zu viele Kinder angemeldet 
wurden.

• Sie haben Anspruch auf die Aufnahme in die Grundschule, die 
Ihrem Wohnort am nächsten ist.



Die Anmeldung in der Grundschule

Nach dem 11.09.2020 werden Sie zur schulinternen Anmeldung 
eingeladen.

 Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit. 

 Mit dem Übergangsbogen aus der Kita erleichtern Sie es der 
Schule Ihr Kind besser kennenzulernen und direkt auf Ihr Kind 
einzugehen. 

 Damit Zeit bleibt, mit Ihnen darüber zu sprechen, teilen Sie 
den Termin bitte zwei Wochen vorher in Ihrer Kita mit. Bitte 
bringen Sie dann den Übergangsbogen mit zur Anmeldung! 



Die Anmeldung in der Grundschule

• Eine Aufnahmebestätigung der Grundschule erhalten Sie im 
Frühjahr.

• Vor den Sommerferien werden Sie von der aufnehmenden 
Schule zu einem Informationsabend eingeladen (Sommer 
2021).



 Der Anmeldebogen für die Offene Ganztagsschule (OGS) wird mit 
dem Termin zum Kennenlernen verschickt oder liegt am Termin 
aus.

 Der Vertrag wird für ein Schuljahr abgeschlossen und kann nur 
zum Ende des jeweiligen Schuljahres gekündigt werden.

 Betreuung durch das Ganztagsteam ab 11.30 Uhr. Bei 
Unterrichtsausfall erfolgt die Betreuung durch Lehrkräfte.

Die Betreuung nach Unterrichtsschluss (OGS)



 Die Betreuung erfolgt bis 16.00 Uhr 

 Teilnahme in der Regel regelmäßig und täglich

 Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung

 Möglichkeit der Teilnahme an unterschiedlichen AGs

Die Betreuung nach Unterrichtsschluss (OGS)



Offene Ganztagsschule (OGS)

Auf den folgenden Seiten beantworten Frau Otto und Frau Petersen 
die am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) von Eltern und 
Erziehungsberechtigten in Bezug auf die OGS. 

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, erreichen Sie die 
Mitarbeiterinnen auch persönlich:

Fachbereich Bildung und Sport
Schulverwaltung
Friedrich-Ebert-Straße 40
45659 Recklinghausen

Frau Otto: 02361/501833
Carolin.Otto(at)recklinghausen.de
Frau Petersen: 02361/501821
Nina.Petersen(at)recklinghausen.de



Antworten auf häufige Fragen (FAQ)
zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Wann und wo kann man sein Kind für einen OGS Platz 
anmelden? 

Die Grundschule hat die Aufnahmeanträge direkt vor Ort liegen. 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten füllen den 
Aufnahmeantrag für die OGS direkt bei der Anmeldung an der 
Grundschule aus. 

Die Schule leitet diesen Antrag an die Schulverwaltung weiter.

Frau Petersen und Frau Otto von der Schulverwaltung im 
Fachbereich Bildung und Sport - werden diese Anmeldung 
bearbeiten.



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Hat das Kind dann mit dieser Anmeldung bereits einen OGS 
Platz sicher?

Nein. Ende des Jahres (im Dezember) erhalten Sie von der 
Schulverwaltung die Vertragsunterlagen der OGS und die 
Aufforderung ihre Einkommensnachweise einzureichen.



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Wann muss der Vertrag für das Kind spätestens eingereicht 
werden? 

Der Vertrag für den Offenen Ganztag muss mit dem 
Einkommensnachweis bis Mitte Januar in der Schulverwaltung 
im Fachbereich Bildung und Sport, Friedrich-Ebert-Straße 40, 
45659 Recklinghausen, abgegeben werden. 

Es ist ganz wichtig, dass die Unterlagen spätestens bis zum 15.01. 
in der Schulverwaltung vorliegen.    



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Was ist, wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte keine 
OGS-Verträge erhalten?

Wenn Sie keine Vertragsunterlagen erhalten haben, melden Sie 
sich bitte Mitte bis zum 15.01.2021 bei der Schulverwaltung.



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Was kostet die OGS-Teilnahme?

Die Gebühr setzt sich aus dem Entgelt für das Mittagessen in 
Höhe von derzeit 63 EUR und der Betreuungsgebühr zusammen. 

Die Betreuungsgebühr ist abhängig von ihrem Einkommen.

(Hinweis: Ausführliche Informationen finden Sie im „Wegweiser 
zur Grundschulzeit“) 

In einigen Fällen können die Kosten der Mittagsverpflegung 
vollständig übernommen werden. Das ist der Fall, wenn Sie z.B. 
Leistungen beziehen: Arbeitslosengeld, Hartz IV, Wohngeld.



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Wenn die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den OGS-Vertrag 
unterschrieben haben, hat das Kind dann einen sicheren OGS 
Platz?

Nein. Sie müssen erst abwarten, bis Sie eine Zusage für einen 
Schulplatz erhalten haben. Diese Information erhalten Sie im 
Frühjahr durch die Schule.

Erst nach einer Schulzusage und bei ausreichenden OGS Plätzen, 
erhalten die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dann einen Platz 
im Offenen Ganztag. Das wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.



FAQ zur Offenen Ganztagsschule (OGS)

Wie sind die Abhol- und Betreuungszeiten in der OGS?

Die Betreuungszeit (incl. Schulzeit) erstreckt sich von 8 bis 16 Uhr. 

Ausnahmen sind mit der Schulleitung abzustimmen.

Die Betreuung findet in der Regel in den Räumen der Schule statt. 
Die Betreuung in den Ferien ist nicht an den Standort der Schule 
gebunden



Tipps zum Schluss

Weitere Informationen finden sie auf den Seiten des 
Bildungsministeriums  

Im Elternratgeber der Stadt Recklinghausen 

„Auf dem Weg in die  Grundschule 2021“ 

(direkt mit der Kamera Ihres Smartphones 

zu laden über den QRCode) sowie 

den Internetseiten der Grundschulen.



Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Zeit bis zum 
Schulstart im nächsten Jahr!

Mit den besten Grüßen aus dem Fachbereich Bildung und Sport 

( Schulverwaltung, Bildungsbüro) und Ihren Kitas und 
Grundschulen in Recklinghausen



Ansprechpartnerinnen der Schulverwaltung Recklinghausen

Kommunales Bildungsbüro Frau Jansen: 02361/501840
Andrea.Jansen(at)recklinghausen.de

Übergänge Kita-Grundschule-
weiterführende Schule

Frau Kleefeld: 02361/502285
Melanie.Kleefeld(at)recklinghausen.de

Einschulung 
Schulwechsel und
Offener Ganztag

Frau Otto: 02361/501833
Carolin.Otto(at)recklinghausen.de
Frau Petersen: 02361/501821
Nina.Petersen(at)recklinghausen.de

Fachbereich Bildung und Sport 
Friedrich-Ebert-Straße 40
45659 Recklinghausen
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